
Bekanntmachung des Amtes Horst-Herzhorn 
für die Gemeinde Hohenfelde 

Aufstellung der Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 4 für das Gebiet der Grundstücke 
Kirchmoor 10 - 16, Eichenweg sowie Kirchenstraße 6 und 8, des Bebauungsplans Nr. 5 
für das Gebiet Weißdornweg, Rotdornweg 1 - 7 und 9 sowie Kirchenstraße 12 und des 
Bebauungsplans Nr. 6 für das Gebiet Rotdornweg 8 und 10 - 32; 
hier: Aufstellungsbeschluss für die Aufhebung der Bebauungspläne 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenfelde hat in ihrer Sitzung am 7. November 
2018 beschlossen, die Satzungen über die Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 4 für das 
Gebiet der Grundstücke Kirchmoor 10 - 16, Eichenweg sowie Kirchenstraße 6 und 8, des 
Bebauungsplans Nr. 5 für das Gebiet Weißdornweg, Rotdornweg 1 - 7 und 9 sowie Kirchen-
straße 12 und des Bebauungsplans Nr. 6 für das Gebiet Rotdornweg 8 und 10 – 32 aufzu-
stellen. 

Dieser Beschluss wird hiermit bekanntgemacht. 

Die vorgesehen Geltungsbereiche der Aufhebung der Bebauungspläne Nrn. 4, 5 und 6 sind 
in dem nachfolgend abgedruckten Lageplan kenntlich gemacht: 

 

Horst, den 10. Dezember 2018 

Amt Horst-Herzhorn 
Der Amtsvorsteher 
gez. Schilling 
Amtsvorsteher 


